
Patenschaftsvereinbarung
Baumpatenschaft

Zwischen

der Stadt Weinheim, vertreten durch 

________________________________________________________________________ 

und 

________________________________________________________________________ 
Name, Vorname der Patin / des Paten

________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer

________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort

Angaben zum Baum 

________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer Baum-Nummer

Zwischen der Stadt Weinheim und der o.g. Baumpatin / dem o.g. Baumpaten wird für den o.g. 
Baum eine Baumpatenschaft abgeschlossen.

Aufgabe der Baumpatin / des Baumpaten:
 Lockern der Erde unter Berücksichtigung der Baumwurzeln, um die Wasseraufnahme und

Durchlüftung des Bodens zu verbessern
 Wässern, insbesondere bei länger anhaltender Trockenheit oder großer Hitze
 Entfernen von Unrat aus der Baumscheibe
 Meldung von Schäden bitte an das Rathaus (Frau Beckmann, Tel.-Nr. 06201 82-333 oder

a.beckmann@weinheim.de)
 Die Bepflanzung der Baumscheibe mit Stauden, Gräsern oder Sommerblumen ist, wo möglich,

erlaubt. Bauliche Veränderungen der Baumscheibe, wie z.B. Aufkantungen, Florawallsteine
o.ä., sind grundsätzlich nicht zulässig. Das beiliegende Merkblatt „Pflege einer Baumscheibe“
ist bei allen Maßnahmen zu beachten.

Folgende Regeln müssen eingehalten werden:
 Die Bepflanzung und die notwendigen Vorbereitungen müssen vorab mit dem Amt für

Klimaschutz, Grünflächen und Technische Verwaltung, Abt. Grünflächen, abgestimmt werden.
 Baumwurzeln dürfen durch Pflanzarbeiten auf keinen Fall beschädigt werden.
 Es dürfen keine Schnittarbeiten am Baum durchgeführt werden. Die Verkehrssicherungspflicht

für den Baum verbleibt bei der Stadt Weinheim.
 Durch die Gestaltung der Baumscheibe darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden.

STADT WEINHEIM
Amt für Klimaschutz, Grünflächen 
und technische Verwaltung



Haftungsausschluss:
Die Haftung der Stadt Weinheim ist auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.

Kündigungsfrist:
Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von jedem Vertragsteil von beiden Parteien 
jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen beendet werden.

Weinheim, den _________________________

___________________________________ __________________________________

Der Pate/die Patin Stadt Weinheim
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